
ÄNDERUNG DER (MUSTER-) WEITERBILDUNGSORDNUNG
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habe die Bundesärztekammer eine
Klärung der Frage, wo die hausärzt-
liche Tätigkeit im Spektrum des
Arztberufes anzusiedeln ist, als
dringlich angesehen. Mögliche Pro-
blemlösungen seien in informellen
Gesprächen mit den am innerärztli-
chen Konflikt Beteiligten und im
politischen Raum erörtert worden.

Handlungsoptionen

Als Handlungsoptionen für die
Selbstverwaltung nannte Hoppe:
➤ Untätigkeit,Abwarten der weite-

ren Entwicklung.
➤ Die hausärztliche Versorgung

wird wahrgenommen von der
Allgemeinmedizin und der nicht
in Schwerpunkten ausgeübten
Inneren Medizin (“Allgemeine
Innere Medizin“).

➤ Das Gebiet Allgemeinmedizin
wird zum Schwerpunkt
„Hausärztliche Medizin“ im Ge-
biet der Inneren Medizin und
übernimmt die hausärztliche
Versorgung.

➤ Das (vom BÄK-Vorstand favori-
sierte und vom Ärztetag be-
schlossene) Modell „Allgemein-
arzt als Hausarzt der Zukunft“.
Um die fachliche Qualifikation
sowie die Akzeptanz in Öffent-
lichkeit und Politik sicherzustel-
len, sei hier eine auf fünf Jahre
verlängerte Weiterbildungszeit
erforderlich.

Ärztetagsdelegierte kritisierten
die Verlängerung der allgemeinme-
dizinischen Weiterbildungszeit, die
zur Verschlechterung der Situation
für die nachrückende Ärztegenera-
tion führe. Weiter äußerten Kritiker
die Befürchtung, daß von den in
Weiterbildung befindlichen Kolle-
ginnen und Kollegen Abstriche bei
der Vergütung verlangt würden.
Auch war von „Inländerdiskrimi-
nierung“ die Rede, weil sich nach
EU-Recht im europäischen Aus-
land nur zwei Jahre lang weiterge-
bildete Ärztinnen und Ärzte auch in
Deutschland niederlassen können.
Weitere Befürchtungen wurden im
Hinblick auf die Zahl der zur Verfü-

gung stehenden Weiterbildungsstel-
len geäußert.Andere Delegierte be-
tonten dagegen, daß nur eine quali-
fizierte Weiterbildung Akzeptanz si-
chere und sich dadurch die Chancen
der künftigen Allgemeinmediziner
verbesserten. Und während die ei-
nen die fünfjährige Weiterbildung
als Beitrag zur Erhaltung der freien
Arztwahl ansahen, könnte das Dif-
ferenzierungsmodell aus Sicht sei-
ner Gegner Wegbereiter für ein
Primärarztsystem sein.

BAT-Gehalt für
Weiterbildungsassistenten

Zu den Fragen der knappen Wei-
terbildungsstellen und der Vergü-
tung faßte der Ärztetag Beschlüsse,
wonach in allen geeigneten Klini-

Der Ärztetag hat einige Ände-
rungen der (Muster-) Weiter-
bildungsordnung (MWBO)

beschlossen. So wurde festgelegt,
daß Qualifikationen aus Weiterbil-
dungsgängen auch dann Bestand
haben, wenn die Weiterbildungs-
ordnung später geändert wird.
Wörtlich heißt es im jetzt neu einge-
führten Absatz 1 a zu § 23 MWBO:

„Wird durch diese Weiterbil-
dungsordnung der Inhalt der Wei-
terbildung, der durch eingehende
besondere oder spezielle Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten
festgelegt wird (Regelweiterbil-
dung), verändert, so gilt grundsätz-
lich, daß die Qualifikation des Arz-
tes gemäß der für den Abschluß sei-
ner Weiterbildung gültigen Weiter-
bildungsordnung nachgewiesen
ist.“ 

Diese Formulierung dürfte auch
einen neuen Aspekt in die Diskus-
sion über die Abrechnungsfähigkeit
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von Leistungen nach der privatärzt-
lichen Gebührenordnung bringen,
insbesondere der speziellen, dele-
gierten Laborleistungen (Kapitel M
III/M IV GOÄ) (siehe auch Seite
22).

Neu regelte der Ärztetag den
Weiterbildungsgang „Öffentliches
Gesundheitswesen“. Außerdem
führte er die Zusatzbezeichnung
„Spezielle Schmerztherapie“ und
die fakultative Weiterbildung „Spe-
zielle Ophtalmologische Chirurgie“
im Gebiet Augenheilkunde ein.
Eine Vielzahl von weiteren Anträ-
gen zu Neueinführungen, Änderun-
gen oder Erweiterungen von Wei-
terbildungsqualifikationen wurden
zur weiteren Beratung an den Vor-
stand der Bundesärztekammer
überwiesen und sollen im Rahmen
einer späteren, umfassenden Novel-
lierung berücksichtigt werden.

uma

ken mindestens zwei feste Rotati-
onsstellen für die allgemeinmedizi-
nische Weiterbildung einzurichten
sind.Werden diese nicht besetzt, soll
eine Ausgleichsabgabe an die Kas-
senärztliche Vereinigung (KV) an-
fallen.

Den Assistentinnen bzw. Assi-
stenten in allgemeinärztlichen Pra-
xen steht nach Auffassung des Ärz-
tetages ein BAT-Gehalt zu, das die
Krankenkassen bezahlen sollen.
Zur Weiterbildung befugte Ärzte,
die den Zuschuß zur Bezahlung von
Weiterbildungsassistenten in An-
spruch nehmen wollen, sollen der
KV den dazugehörigen Anstel-
lungsvertrag vorlegen.
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